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Unruhe wegen Errichtung 
eines Steinbruches
Ein Grundeigentümer der Gemeinde St. Martin a.W. 
beantragt auf seiner Liegenschaft die Genehmigung 
zur Errichtung eines Steinbruches. Aufgrund dieser 
Errichtung ist auch die Marktgemeinde Ligist durch 
den Straßenverkehr betroffen und unter Umständen 
auch die Gemeinde Krottendorf-Gaisfeld.
Die von den Grundeigentümern beauftragte Be-
treiberfirma Leicht Landwirtschafts-GmbH., hat ein 
Kapital von € 35.000, -- gemeldet und gründungs-
priviligiert 2019 tatsächlich € 10.000, -- einbezahlt. 
Gesellschafter und Geschäftsführer ist Johannes 
Leicht. Für die Leicht Landwirtschafts-GmbH. ist je-
doch Hannes Leicht, aufgetreten.
Ich habe dessen Unternehmensgeschichte durch-
leuchtet und musste feststellen, dass diese in der 
Vergangenheit nicht von Erfolg gekrönt war.
Es handelt sich vermutlich um ein Unternehmen, 
dass wahrscheinlich weder finanziell noch fachlich 
in Lage wäre, dieses Vorhaben umzusetzen. Die 
Grundeigentümer, bisher von Jagdbegeisterung 

getrieben, wollen diesen 
Steinbruch mit Hilfe der 
Leicht Landwirtschafts-GmbH. errichten. Sie bedie-
nen sich eines „Mittelsmannes“, der in 30 Jahren,  9 
Konkurse verkraften musste. Das Bergrecht räumt 
aber ungewohnte Möglichkeiten ein, um so ein Vor-
haben umzusetzen. Wie die Bezirksbehörde künftig 
entscheiden wird, bleibt abzuwarten.
Wir als Gemeinde Krottendorf-Gaisfeld werden bei 
etwaiger Belastung unserer Straßen wie auch Lärm- 
und Luftverschmutzung dies zu verhindern wissen 
und den Rechtsweg bis zum Höchstgericht beschrei-
ten, um unsere Bevölkerung und unsere Umwelt zu 
schützen. 
Wir haben am 04.08.2021 eine schriftliche Anfrage 
an die Bezirkshauptmannschaft Voitsberg gestellt, 
inwiefern unsere Gemeindestraßen für den Abtrans-
port von Schotter in Anspruch genommen werden 
könnten, allerdings haben wir bis dato noch eine Ant-
wort erhalten.

Über diese Straße müsste der Lkw-Verkehr bei Nicht-Bewilligung 
der Nützung der Asfinag-Auffahrt geleitet werden 
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Die Gemeinde Ligist befürchtet mit einer Zufahrt über Ligist eine 
massive Verminderung der Lebensqualität für Anrainer  
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Gründung neuer Vereine

Zur Erinnerung - Neugründung  
TENNISVEREIN Krottendorf-Gaisfeld

Die Gemeinde Krottendorf-Gaisfeld folgt dem Trend und 
errichtet am neuen Sport- und Freizeitgelände 2 Tennis-
plätze. Hierfür wird ein Tennisverein gegründet, zu dem 
wir alle organisatorisch (Gründungsmitglieder) sowie 
auch sportlich interessierte Gemeindebewohner einla-
den möchten.

Für Rückfragen können Sie sich gerne an GR DI(FH) 
Georg Kalcher unter der Telefonnummer 0664/81 51 874 
melden.

Anmeldungen per Email richten Sie bitte unter Angabe 
der Kontaktdaten (Name, Adresse, Telefonnummer) an 
gde@krottendorf-gaisfeld.gv.at.

Nachdem die Gemeinde Krottendorf-Gaisfeld, das örtliche Gemeinleben 
unterstützen und fördern möchte wie wir es auch mit unseren Bauprojek-
ten forcieren ersuchen wir Sie mit Ideen zur Gründung weiterer Vereine mit 
Bgm. Johann Feichter (Tel.Nr. 0676/36 07 103) in Verbindung zu setzen. 

Es könnte über die Gründung von z.B.
• Kulturverein
• Tischtennisverein
• Verein der Hobbygärtner usw.,
nachgedacht werden.

Kundmachung Jagdpachtschilling

Gemäß dem Steiermärkischen 
Jagdgesetz wird der Jagd-
pachtschilling ab dem Jagdjahr 
1989/1990 an die Grundbesitzer 
anteilig zur Auszahlung gebracht. 
Der Gemeinderat der Gemein-
de Krottendorf-Gaisfeld hat be-
schlossen, diese Auszahlung nach 
dem Grundausmaßvorzunehmen. 

Grundbesitzer mit einem Grund-
ausmaß von mindestens 1 Hektar 
können ihren Auszahlungsbetrag 
(€ 4,31 pro Hektar) in der Zeit 

vom 04. Oktober bis
15. November 2021

 
bei der Raiba Krottendorf während 
der Öffnungszeiten beheben.

Die, während dieser Frist von sechs 
Wochen, nicht behobenen Jagd-
pachtgelder verfallen zugunsten 
der Gemeinde Krottendorf-Gaisfeld 
und werden zur Wegerhaltung ver-
wendet.

betrifft das Jagdjahr 2021/2022 der Gemeinde Krottendorf-Gaisfeld


